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Für den Finanzminister 
Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e r 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV. NRW 2011 S. 204 

Fünftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(5. Schulrechtsänderungsgesetz) 
Vom 5. April 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, dass 
hiermit verkündet wird: 

Fünftes Gesetz zur Änderung 
des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(5. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikell 
Änderung des Schulgesetzes 

Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schul
gesetz NRW - SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV NRW 
S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 
2010 (GV NRW S. 691), wird wie folgt geändert: 

§ 35 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum 
Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr voll
endet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres." 

2. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Nach der Angabe "Absatz 1" wird die Angabe 
"Satz 1" gestrichen. 

3. Nach Absatz 3 Satz 3 wird als neuer Satz 4 eingefügt: 

"Die Prüfung kann auch auf Antrag der Eltern erfolgen." 

Artikel 2 
Aufhebung von Rechtsvorschriften, Berichtspflicht 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt außer 
Kraft: 

Artikel 7 Absatz 2 des 2. Schulrechtsänderungsgesetzes 
vom 27. Juni 2006 (GV NRW S. 278). 

(2) Die Landesregierung überprüft unter Einbeziehung 
der Kommunalen Spitzenverbände die Auswirkungen 
dieses Gesetzes und berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2014 über die Auswirkungen dieses Gesetzes. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2011 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. April 2011 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f e r 

- GV NRW 2011 S. 205 

Hauptsatzung 
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

(LfM) 

Vom 1. April 2011 

Auf Grund der §§ 93 Absatz 7, 97 Absatz 2 Satz 2, 98 
Absatz 3 Satz 3, 98 Absatz 8 des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV 
NRW S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 13. 
Rundfunkänderungsgesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 
NRW S. 728, ber. S. 794), erlässt die Landesanstalt für 
Medien N ordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung: 

Teill 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Name und Sitz 

(1) Die Anstalt führt die Bezeichnung "Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)". Sie ist eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. 

(2) Die LfM hat ihren Sitz in Düsseldorf. 

(3) Die LfM hat das Recht zur Selbstverwaltung nach 
Maßgabe des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfa
len (LMG NRW). 

(4) Die LfM führt ein Dienstsiegel. 

Organe der LfM sind 

§2 
Organe 

1. die Medienkommission 

2. die Direktorin oder der Direktor 

§3 
Aufgaben 

(1) Die LfM trifft im Interesse der Allgemeinheit die 
nach den Vorschriften des LMG NRW und den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie die 
ihr nach dem Rundfunkstaatsvertrag und anderen 
Rechtsvorschriften übertragenen erforderlichen Ent
scheidungen und Maßnahmen. 

(2) Die LfM hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Das LMG NRW legt einen Schwerpunkt auf die Auf
gabe der Förderung von Medienkompetenz. Die LfM 
soll Medienkompetenz im Land fördern und die Medi
ennutzer und Mediennutzerinnen befähigen, selbstbe
stimmt, kreativ und verantwortlich mit den Medien 
umzugehen und an der Informationsgesellschaft 
gleichberechtigt und barrierearm teilzuhaben. Die 
LfM soll zu diesem Zweck insbesondere mit Schulen 
und den Trägern der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe zusammenarbeiten und ehrenamtliche 
Initiativen zur Förderung der Medienkompetenz in 
der Durchführung unterstützen. Die LfM initiiert und 
unterstützt hierzu insbesondere innovative Projekte 
der Medienerziehung und Formen selbstorganisierten 
Lernens. Die Förderung erstreckt sich darüber hinaus 
auf Projekte zur Förderung der Medienkompetenz, die 
Aus- und Fortbildung in Medienberufen sowie die 
Bürgermedien. Insbesondere leistet die LfM einen 
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